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RS OGH 1963/5/24 5Ob129/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1963

Norm

WWG §20

Rechtssatz

Durch die Bestimmung des § 20 Abs 2 lit b WWG blieb der im § 20 Abs 1 WWG festgesetzte Endzeitpunkt unberührt.

Das Anbot ist spätestens vor der erstmaligen Übernahme in Eigenbenützung zu stellen. Das Gesetz macht hinsichtlich

des Zeitpunktes, bis zu dem das Anbot zu stellen ist, keinen Unterschied, ob die Räume in Eigenbenützung genommen

oder an einen Dritten überlassen werden.
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